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Prüfungsordnung des Modellstudiengangs
Medizin an der Medizinischen Fakultät

der Universität Hamburg
Vom 20. Juni 2012

Das Präsidium der Universität Hamburg hat am 16. Juli
2012 die von der Medizinischen Fakultät am 20. Juni 2012
auf Grund von § 91 Absatz 2 Nummer 1 des Hamburgischen
Hochschulgesetzes (HmbHG) vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl.
S. 171) in der Fassung vom 20. Dezember 2011 (HmbGVBl.
S. 550) beschlossene Prüfungsordnung des Modellstudien-
gangs Medizin gemäß § 108 Absatz 1 HmbHG genehmigt.

Präambel
Die Prüfungsordnung regelt auf der Grundlage der

Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002 (BGBl. I
S. 2405 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 30 des Gesetzes
vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2515), die allgemeine
Struktur und das Prüfungsverfahren für den Modellstu-
diengang Medizin an der Medizinischen Fakultät der Uni-
versität Hamburg. Ab 1. Oktober 2012 wird an der Medizi-
nischen Fakultät der Universität Hamburg gemäß § 41
Absatz 2 der Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni
2002, zuletzt geändert durch Artikel 30 des Gesetzes vom 6.
Dezember 2011, ausschließlich ein Modellstudiengang
Medizin angeboten.
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§ 1
Ziele, Inhalt und Aufbau des Studiums

(1) Die allgemeinen Ziele für die ärztliche Ausbildung
und den Studiengang Medizin ergeben sich aus § 1 Absatz 1
der Approbationsordnung für Ärzte (ÄApprO).

(2) Inhalt, Aufbau des Studiums und spezifische Ziele
des Modellstudiengangs sind in der „Studienordnung des
Modellstudiengangs Medizin“ in ihrer jeweils geltenden
Fassung geregelt.

(3) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich aller Prü-
fungen sechs Jahre und drei Monate.

§ 2
Prüfungen

(1) Im Rahmen des Modellstudiengangs Medizin sind
hochschulinterne Prüfungen sowie der Zweite und Dritte
Abschnitt der Ärztlichen Prüfung gemäß § 23 und § 24
ÄApprO abzulegen. Gemäß § 41 Absatz 1 Nummer 1 und
Absatz 2 Nummer 3 ÄApprO entfällt der Erste Abschnitt
der Ärztlichen Prüfung. Die erfolgreiche Absolvierung der
Module A.I, B.I, C.I, D.I, E.I, F.I, A.II, B.II, C.II/G.II und
E.II sowie das Bestehen der Prüfung nach § 10 gewährleis-
ten, dass die im Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung
nachzuweisenden Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkei-
ten im Modellstudiengang in einer dem Regelstudiengang
gleichwertigen Weise geprüft werden (§ 41 Absatz 2 Num-
mer 3 ÄApprO).

(2) Der Zweite Abschnitt der Ärztlichen Prüfung wird
frühestens nach zehn Semestern und unter den Vorausset-

zungen des erfolgreichen Abschlusses der in § 8 Absatz 1
Nummern 1 und 2 der Studienordnung des Modellstudien-
gangs Medizin genannten Module sowie des Bestehens der
Prüfung nach § 10 abgelegt. Der Dritte Abschnitt der Ärzt-
lichen Prüfung wird nach Ableistung des Praktischen Jah-
res (§ 1 Absatz 3 in Verbindung mit § 3 ÄApprO) und wie
der Zweite Abschnitt der Ärztlichen Prüfung vor der nach
Landesrecht zuständigen Stelle (§ 8 ÄApprO) abgelegt.

§ 3

Prüfungsausschuss

(1) Für die Organisation der Prüfungen, die Einhaltung
der Bestimmungen dieser Ordnung und die weiteren durch
diese Prüfungsordnung festgelegten Aufgaben wird der
Prüfungsausschuss Medizin gebildet. Dem Prüfungsaus-
schuss Medizin gehören drei Mitglieder aus der Gruppe der
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, ein Mitglied
aus der Gruppe des akademischen Personals sowie ein Mit-
glied aus der Gruppe der Studierenden an. Für alle Mitglie-
der werden Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter benannt.

(2) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses Medizin so-
wie deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter werden auf
Vorschlag der jeweiligen Gruppe im Fakultätsrat vom De-
kanat der Medizinischen Fakultät bestellt. Die Amtszeit der
Mitglieder und Stellvertreterinnen und Stellvertreter be-
trägt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein Jahr.
Die erneute Bestellung eines Mitglieds ist möglich. Schei-
det ein Mitglied vorzeitig aus, wird eine Nachfolgerin oder
ein Nachfolger für die restliche Amtszeit Satz 1 entspre-
chend bestellt. Der Prüfungsausschuss Medizin wählt die
Vorsitzende oder den Vorsitzenden sowie deren bzw. dessen
Stellvertreterin oder Stellvertreter aus dem Kreise der dem
Prüfungsausschuss Medizin angehörenden Mitglieder der
Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer.

(3) Der Prüfungsausschuss Medizin tagt nicht öffent-
lich. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglie-
der, darunter die oder der Vorsitzende oder die oder der
stellvertretende Vorsitzende und ein weiteres Mitglied der
Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer,
anwesend sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme der oder des Vorsitzenden. Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Prodekanats für Lehre nehmen an den Sit-
zungen des Prüfungsausschusses mit beratender Stimme
teil. Die Beschlüsse des Prüfungsausschusses Medizin sind
zu protokollieren. 

(4) Der Prüfungsausschuss Medizin stellt im Zusam-
menwirken mit dem Dekanat der Medizinischen Fakultät
sicher, dass die Studien- und Prüfungsleistungen in den in
dieser Ordnung festgesetzten Zeiträumen erbracht werden
können. Der Prüfungsausschuss Medizin gewährleistet ins-
besondere, dass die Termine für die Modulprüfungen recht-
zeitig festgelegt und bekannt gegeben werden.

(5) Mit Ausnahme des studierenden Mitgliedes haben
die Mitglieder des Prüfungsausschusses Medizin und des
Prodekanats für Lehre sowie Vertreterinnen und Vertreter
der nach Landesrecht zuständigen Stelle für die Ärztliche
Prüfung das Recht, Prüfungen beizuwohnen. Dieses Recht
erstreckt sich nicht auf die Beschlussfassung über die Note
und deren Bekanntgabe. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses Medizin
und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter unterlie-
gen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffent-
lichen Dienst stehen, sind sie durch die oder den Vorsitzen-
den zur Verschwiegenheit zu verpflichten.
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(7) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses
Medizin sind der oder dem Studierenden unverzüglich
schriftlich mit Begründung unter Angabe der Rechtsgrund-
lage mitzuteilen. Der Bescheid ist mit einer Rechtsmittelbe-
lehrung zu versehen.

(8) Der Prüfungsausschuss Medizin kann Anordnungen,
Festsetzungen von Terminen und andere Entscheidungen,
die nach dieser Ordnung zu treffen sind, insbesondere die
Bekanntgabe der Melde- und Prüfungstermine sowie Prü-
fungsergebnisse, unter Beachtung datenschutzrechtlicher
Bestimmungen mit rechtlich verbindlicher Wirkung durch
Aushang im Prodekanat für Lehre, im Internet oder in son-
stiger geeigneter Weise bekannt machen.

(9) Der Prüfungsausschuss Medizin kann dem Prodek-
anat für Lehre Aufgaben für die Vorbereitung und Umset-
zung seiner Entscheidungen sowie die organisatorische
Abwicklung von Prüfungen übertragen; gleiche Übertra-
gungsbefugnisse hat auch die bzw. der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses Medizin.

§ 4

Prüferinnen und Prüfer

(1) Prüferinnen und Prüfer für die Modulprüfungen
sind grundsätzlich die für die Lehrveranstaltungen des
jeweiligen Moduls verantwortlichen Lehrenden. Über Aus-
nahmen entscheidet der Prüfungsausschuss. Bei nur einer
Prüfung und mehreren Lehrenden legt der Prüfungsaus-
schuss den verantwortlichen Lehrenden fest. Es können
auch Prüferinnen und Prüfer bestellt werden, die nicht Mit-
glied der Universität sind. 

(2) Der mündliche und der mündlich-praktische Teil der
Prüfung nach Abschluss des Studienabschnitts „Normal-
funktion: Gesundheit und Krankheit“ wird jeweils vor
einer Prüfungskommission abgelegt. Die Prüfungskommis-
sion wird vom Prüfungsausschuss Medizin bestellt. Als
Prüferinnen und Prüfer können Professorinnen und Profes-
soren sowie andere Lehrkräfte der Fächer, die Gegenstand
der Prüfung sind, bestellt werden. Die Prüfungskommis-
sion bei der mündlichen Prüfung besteht jeweils aus der
oder dem Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied. Die
Prüfungskommission bei der mündlich-praktischen Prü-
fung besteht jeweils aus der oder dem Vorsitzenden und
mindestens fünf höchstens jedoch elf weiteren Mitgliedern.
Für die Vorsitzenden und die weiteren Mitglieder sind
jeweils eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter zu bestel-
len. 

(3) Beisitzerinnen und Beisitzer für die Modulprüfun-
gen werden jeweils vom verantwortlichen Lehrenden be-
nannt. 

§ 5

Module und Modulprüfungen

(1) Alle Module sind inhaltlich und zeitlich abgeschlos-
sene Lehr- und Lerneinheiten. Die erfolgreiche Teilnahme
an den Modulen wird im Rahmen von Modulprüfungen
festgestellt. Eine Modulprüfung ist die Gesamtheit der für
das Modul vorgesehenen studienbegleitenden Teilleistun-
gen und einer Modulabschlussprüfung. Soweit für ein Mo-
dul keine studienbegleitenden Teilleistungen vorgesehen
sind, kann eine Modulprüfung lediglich aus einer Modulab-
schlussprüfung bestehen. Die Prüfungsinhalte der Modul-
prüfungen orientieren sich an den in der Anlage 3 dieser
Ordnung („Modulübersicht“) festgelegten und in den Mo-
dulbeschreibungen detailliert beschriebenen Lernzielen.

(2) Modulprüfungen werden in den in der Anlage 6 die-
ser Ordnung bestimmten Prüfungsformaten durchgeführt
und bei der Einführung in das Modul oder in der Modul-
übersicht bekannt gegeben. 

(3) In mündlichen und mündlich-praktischen Prüfun-
gen muss während der gesamten Prüfung neben der Prüfe-
rin oder dem Prüfer mindestens eine Beisitzerin oder ein
Beisitzer anwesend sein. Ausgenommen hiervon sind struk-
turierte mündliche und mündlich-praktische Prüfungen.
Diese sind in der Regel mit nur einer Prüferin oder einem
Prüfer besetzt. 

(4) Über den Verlauf der in Absatz 3 genannten Prüfun-
gen ist eine Niederschrift anzufertigen, aus der der Gegen-
stand der Prüfung, das Prüfungsergebnis und seine Begrün-
dung sowie Unregelmäßigkeiten ersichtlich sind.

(5) Die Wahlpflichtmodule der Semester eins bis neun
werden jeweils mit einer Modulprüfung abgeschlossen.
Diese kann aus einer Modulabschlussprüfung und bzw.
oder studienbegleitenden Teilleistungen bestehen. Die Prü-
fungsart und der Prüfungsumfang werden im Rahmen der
Modulbeschreibungen des Wahlpflichtcurriculums festge-
legt. Die Noten der Modulprüfungen in den Wahlpflicht-
modulen der Semester eins bis vier ergeben im arithmeti-
schen Mittel die Note für das Wahlfach, das gemäß § 2 Ab-
satz 8 sowie Anlage 12 ÄApprO bis zum Ersten Abschnitt
der Ärztlichen Prüfung (Wahlfach Medizin 1) abzuleisten
ist. Die Noten der Modulprüfungen in den Wahlpflichtmo-
dulen der Semester fünf bis neun bilden als arithmetisches
Mittel zusammen mit der Note für die Studienarbeit nach 
§ 18 zu gleichen Teilen die Note für das Wahlfach, das
gemäß § 2 Absatz 8 sowie Anlage 12 ÄApprO bis zum Zwei-
ten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (Wahlfach Medizin 2)
abzuleisten ist. 

§ 6

Bestehen der Modulprüfungen

(1) Alle Prüfungsleistungen bzw. Teilleistungen, die in
eine Modulprüfung des Pflichtcurriculums eingehen, wer-
den mit Hilfe eines Punktesystems gewichtet. Die Summe
der Prüfungsleistungen, die im Rahmen der Modulprüfun-
gen des Pflichtcurriculums erbracht werden müssen, ist auf
100 Punkte festgesetzt. Abweichend davon ist die Punkt-
zahl für die zu erbringenden Prüfungsleistungen in den
Modulen DI, CII und GII auf 50 Punkte festgesetzt. Die
Verteilung der Punkte auf die einzelnen Prüfungsleistungen
im Pflichtcurriculum wird in Anlage 3 dieser Ordnung fest-
gelegt. 

(2) Die Bewertung einer Prüfungsleistung bzw. Teilleis-
tung erfolgt über die Vergabe einer der Leistung entspre-
chenden vollen oder anteiligen Punktzahl. Die maximal
erreichbaren Punkte der Prüfungsleistungen bzw. Teilleis-
tungen sind in der Anlage 3 dieser Ordnung geregelt.

(3) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn 60 Prozent
der maximalen Gesamtpunktzahl des Moduls erreicht wer-
den (Bestehensgrenze). Die Modulnote wird in der Summe
der Teilleistungen entsprechend des folgenden Bewertungs-
maßstabes festgelegt:

ab 90 Prozent der Punkte: sehr gut (1):
eine hervorragende Leistung,

ab 80 Prozent der Punkte: gut (2):
eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen
Anforderungen liegt,

ab 70 Prozent der Punkte: befriedigend (3):
eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittlichen
Anforderungen gerecht wird,
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ab 60 Prozent der Punkte: ausreichend (4):
eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderun-
gen genügt,

unter 60 Prozent der Punkte: nicht ausreichend (5):
eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforde-
rungen nicht mehr genügt. 

(4) In einer Modulabschlussprüfung, in der ein Prüfling
mindestens 50 Prozent der maximal zu erreichenden Punkt-
zahl erreicht hat und die durchschnittlich erreichte Punkt-
zahl der Prüfungskohorte nicht mehr als 10 % unterschrei-
tet (Gleitklausel) erhält der Prüfling 60 Prozent der maxi-
mal zu erreichenden Punktzahl. Diese Regelung gilt aus-
schließlich für Prüfungen deren Teilnehmerzahl größer als
50 ist und die von der Prüfungskohorte im Mittelwert
erreichte Punktzahl weniger als 60 Prozent der maximal zu
erreichenden Punktzahl dieses Prüfungsanteils angibt. Im
Fall der Anwendung wird die Punktzahl der Prüflinge,
deren Punktzahl unter 60 Prozent der maximal zu errei-
chenden Punktzahl liegt, auf 60 Prozent angehoben. Der
Punktzahl der Prüflinge, deren Prüfungsleistung über 60
Prozent der maximal zu erreichenden Punktzahl liegt, wird
die Differenz aus 60 Prozent und dem Mittelwert der
erreichten Punktzahl in der Kohorte hinzugerechnet.

§ 7

Anmeldung und Zulassung zu Modulprüfungen

(1) Eine Anmeldung zu Modulprüfungen setzt grund-
sätzlich eine Immatrikulation für den Studiengang Medizin
an der Universität Hamburg voraus.

(2) Für alle Modulprüfungen der Pflichtmodule und
Wahlpflichtmodule sowie zur ersten Wiederholungsprü-
fung sind die Studierenden automatisch bei Einteilung für
das jeweilige Modul angemeldet. Für die zweite Wiederho-
lungsprüfung melden sich die Studierenden bis sechs
Wochen vor der Prüfung an. 

(3) Die Zulassung zu Modulabschlussprüfungen erfolgt
durch das Prodekanat für Lehre. Voraussetzung hierfür ist
der Nachweis über die regelmäßige Teilnahme an den obli-
gatorischen Lehrveranstaltungen des Moduls. Regelmäßig
teilgenommen hat grundsätzlich, wer nicht mehr als 15 %
der Lehrveranstaltungstermine eines Moduls versäumt hat.
Ist das Versäumnis durch die oder den Studierenden nicht
zu vertreten, kann eine Zulassung zum Prüfungstermin
unter Auflage erfolgen. Der Grund für das Versäumnis ist
glaubhaft zu machen, bei Krankheit durch ein ärztliches
Attest, das im Prodekanat für Lehre vorzulegen ist. Die
Auflage wird durch die Leiterin bzw. den Leiter der ver-
säumten Lehrveranstaltung festgelegt. In Widerspruchsfäl-
len entscheidet der Prüfungsausschuss Medizin. Bei Verlust
von Teilnahmebescheinigungen seitens der Studierenden
liegt die Nachweispflicht über die regelmäßige Teilnahme
an einer Veranstaltung bei der oder dem Studierenden.
Gelingt der Nachweis nicht, muss die Veranstaltung wieder-
holt werden. In Ausnahmefällen entscheidet der Prüfungs-
ausschuss Medizin.

(4) Eine Zulassung ist zu versagen, wenn

1. die in Absatz 1 genannte Voraussetzung nicht erfüllt ist,

2. die in Absatz 3 genannte Voraussetzung oder Auflage
nicht erfüllt ist,

3. die Zulassungsvoraussetzungen für das Modul nicht vor-
liegen. 

(5) Über eine Nichtzulassung ist die Studierende oder
der Studierende unverzüglich schriftlich zu informieren.

§ 8

Fristen für Modulprüfungen
und Wiederholung von Modulprüfungen

(1) Die erste Prüfungsmöglichkeit der Modulprüfung ist
Bestandteil der jeweiligen Unterrichtsveranstaltungen des
Moduls und die Teilnahme obligatorisch.

(2) Modulabschlussprüfungen und studienbegleitende
Teilleistungen können zweimal wiederholt werden. Die
Wiederholungsprüfungen müssen spätestens 24 Monate
nach der ersten Prüfung, die Bestandteil der Unterrichts-
veranstaltungen nach Absatz 1 ist, abgelegt worden sein. 

(3) Soweit eine Modulprüfung insgesamt nicht bestan-
den wurde, können jeweils nur die Teile wiederholt werden,
die mit weniger als 60 Prozent der jeweils erreichbaren
Punktzahl bewertet wurden. Die mit 60 Prozent oder mehr
absolvierten Teile der Modulprüfung dürfen nicht wieder-
holt werden, sondern bilden gemeinsam mit den wiederhol-
ten Prüfungsteilen das Ergebnis der Modulprüfung. Im Fall
einer Wiederholung gilt das Prüfungsergebnis der Wieder-
holungsprüfung zur Berechnung der errechneten Gesamt-
punktzahl.

(4) In besonderen Härtefällen kann der Prüfungsaus-
schuss Medizin auf Antrag eine weitere Wiederholung oder
eine Verlängerung der in Absatz 2 genannten Frist geneh-
migen. Die den Härtefall begründenden Umstände hat die
oder der Studierende unverzüglich mit Antragstellung
nachzuweisen. Sätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf
die in § 17 Absatz 1 genannten Modulprüfungen. 

(5) Die Wiederholung standardisierter mündlicher und
mündlich-praktischer Prüfungen, z.B. OSCE, ist im nächs-
ten regulären Prüfungsdurchgang möglich.

§ 9

Nachteilsausgleich für behinderte
und chronisch kranke Studierende

(1) Macht eine Studierende oder ein Studierender glaub-
haft, dass sie oder er wegen einer chronischen Krankheit
oder einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfungs-
leistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form
oder innerhalb der in dieser Ordnung genannten Prüfungs-
fristen abzulegen, kann die oder der Vorsitzende des Aus-
schuss für Studium und Lehre die Bearbeitungszeit für Prü-
fungsleistungen bzw. die Fristen zum Ablegen von Prüfun-
gen verlängern oder gleichwertige Prüfungsleistungen in
einer bedarfsgerechten Form gestatten. Entsprechendes gilt
für Studienleistungen. Kann eine Studierende oder ein
Studierender vorgeschriebene Anwesenheitspflichten auf
Grund seiner Behinderung oder Krankheit nicht nachkom-
men, kann das Prodekanat für Lehre in Absprache mit den
Fachvertreterinnen und Fachvertretern angemessene Er-
satzleistungen vorsehen. Kann keine Einigung erzielt wer-
den, entscheidet der Ausschuss für Studium und Lehre.
Darüber hinaus sind in erforderlichen Ausnahmefällen für
vorgeschriebene Praktika und Auslandsaufenthalte eben-
falls Ersatzleistungen vorzusehen.

(2) Bei Entscheidungen der oder des Vorsitzenden des
Ausschusses für Studium und Lehre nach Absatz 1 ist die
oder der Behindertenbeauftragte gemäß § 88 Absatz 3 des
Hamburgischen Hochschulgesetzes (HmbHG) zu beteili-
gen.

(3) Zur Glaubhaftmachung einer chronischen Krank-
heit oder einer Behinderung kann die Vorlage geeigneter
Nachweise verlangt werden.
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§ 10

Mündlich/Mündlich-praktische Prüfung
nach Abschluss des Studienabschnitts

„Normalfunktion: Gesundheit und Krankheit“

(1) Nach dem Studienabschnitt „Normalfunktion: Ge-
sundheit und Krankheit“ findet eine mündlich/mündlich-
praktische Prüfung statt. Die mündlich/mündlich-prakti-
sche Prüfung umfasst die Lernziele und Lehrinhalte der
Bereiche Wissen, Fertigkeiten und Haltungen der Module
A.I, B.I, C.I, D.I, E.I und F.I. Die Prüfung besteht aus zwei
Teilen, einem mündlichen und einem mündlich-prakti-
schen Teil.

(2) Als Vorsitzende, weitere Mitglieder und Stellvertre-
terinnen und Stellvertreter der Prüfungskommission wer-
den Professorinnen oder Professoren oder andere Lehr-
kräfte der Fächer, die Gegenstand der Prüfung sind,
bestellt. Die oder der Vorsitzende der Prüfungskommission
bei der mündlichen Prüfung leitet die Prüfung, muss Hoch-
schullehrerin bzw. Hochschullehrer sein und selbst prüfen.
Sie bzw. er hat darauf zu achten, dass die Prüflinge in geeig-
neter Weise befragt werden. Ihr bzw. ihm obliegt die Auf-
rechterhaltung der Ordnung. Die Prüfungskommission hat
während der gesamten Prüfung anwesend zu sein. Der oder
die Vorsitzende der strukturierten mündlich/mündlich-
praktischen Prüfung muss Mitglied des Lehrkörpers der
medizinischen Fakultät sein. Ihr bzw. ihm obliegt die Auf-
rechterhaltung der Ordnung, die Überwachung des Prü-
fungsablaufes sowie der Protokollierung.

§ 11

Mündlicher Prüfungsteil der mündlich/mündlich-
praktischen Prüfung nach Abschluss des Studienabschnitts

„Normalfunktion: Gesundheit und Krankheit“

(1) Der mündliche Teil der Prüfung „Normalfunktion:
Gesundheit und Krankheit“ erfolgt in zwei Prüfungs-
fächern aus den Fächern Anatomie, Biochemie, Physiolo-
gie, Medizinische Psychologie/Medizinische Soziologie.
Diese werden zugelost. Ein Rechtsanspruch auf eine be-
stimmte Kombination von Prüfungsfächern besteht nicht.

(2) Die Prüfungsdauer des mündlichen Prüfungsteils
beträgt minimal 15 und maximal 20 Minuten pro Fach je
Prüfungsteilnehmerin oder Prüfungsteilnehmer. In einem
Termin des mündlichen Teils der Prüfung dürfen nicht
mehr als vier Studierende geprüft werden. 

(3) Über den Verlauf der mündlichen Prüfung jedes Prü-
flings ist eine von allen Mitgliedern der Prüfungskommis-
sion zu unterzeichnende Niederschrift nach dem Muster
der Anlage 1 zu dieser Ordnung anzufertigen, aus der der
Gegenstand der Prüfung, das Prüfungsergebnis, die es tra-
genden Gründe sowie etwa vorkommende schwere Unregel-
mäßigkeiten ersichtlich sind.

(4) Die Prüfungsleistung des mündlichen Prüfungsteils
wird durch die Prüfungskommission mit Prüfungsnoten
entsprechend § 6 Absatz 3 bewertet. Bei einer mit „nicht
ausreichend“ bewerteten Prüfungsleistung gilt die Prüfung
als nicht bestanden.

(5) Die Prüfungskommission trifft ihre Entscheidung
über die Note in der mündlichen Prüfung mit Stimmen-
mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder
des Vorsitzenden den Ausschlag. Die oder der Vorsitzende
der Prüfungskommission teilt dem Prüfling das Ergebnis
der mündlichen Prüfung mit und begründet dies auf
Wunsch des Prüflings. 

§ 12

Mündlich-Praktischer Prüfungsteil der
mündlich/mündlich-praktischen Prüfung

nach Abschluss des Studienabschnitts
„Normalfunktion: Gesundheit und Krankheit“

(1) Der mündlich-praktische Teil der Prüfung „Normal-
funktion: Gesundheit und Krankheit“ findet als eine struk-
turierte mündlich-praktische Prüfung in Form eines Objec-
tive Structural Clinical/Practical Examination (OSCE/
OSPE) statt und prüft die basisärztlichen Fähig- und Fer-
tigkeiten entsprechend der Übersicht in Anlage 5 dieser
Ordnung.

(2) Die Anzahl der Prüfungsabschnitte (Stationen) und
die Prüfungsdauer des mündlich-praktischen Prüfungsteils
sind für jeden Studierenden eines Prüfungsdurchgangs
gleich. Sie beinhaltet mindestens fünf Stationen und dauert
minimal fünf und maximal elf Minuten je Station und Stu-
dierenden. Die Gesamtprüfungsdauer für jede oder jeden
Studierenden beträgt minimal 50 und maximal 90 Minuten.

(3) Die Prüferin oder der Prüfer dokumentiert und
bewertet die Prüfungsleistung für die jeweilige Station
anhand eines vorgegebenen standardisierten Bewertungs-
bogens (Checkliste). Der Bewertungsbogen ist von der
jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer zu unter-
zeichnen.

(4) Die Prüfungsleistung des mündlich-praktischen Prü-
fungsteils wird anhand des prozentualen Anteils an der ins-
gesamt zu erreichenden Punktzahl ermittelt, die die oder
der Studierende erreicht. Die Notenvergabe erfolgt entspre-
chend § 6 Absatz 3.

§ 13

Bestehen der mündlich/mündlich-praktischen
Prüfung nach Abschluss des Studienabschnitts
„Normalfunktion: Gesundheit und Krankheit“

(1) Die mündlich/mündlich-praktische Prüfung „Nor-
malfunktion: Gesundheit und Krankheit“ ist bestanden,
wenn beide Prüfungsteile bestanden wurden. Die Gesamt-
note für die mündlich/ mündlich-praktische Prüfung „Nor-
malfunktion: Gesundheit und Krankheit“ errechnet sich
aus den Noten der beiden Teilprüfungen. Die Note des
mündlichen Prüfungsteils geht zu zwei Teilen in die Ge-
samtnote ein, die Note des mündlich-praktischen Teils zu
einem Teil. Bei der Ermittlung der Gesamtnote wird nur
eine Stelle hinter dem Komma berücksichtigt. Alle weite-
ren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Die Gesamt-
note lautet:

„sehr gut“ bei einem Zahlenwert bis 1,5,

„gut“ bei einem Zahlenwert über 1,5 bis 2,5,

„befriedigend“ bei einem Zahlenwert über 2,5 bis 3,5,

„ausreichend“ bei einem Zahlenwert über 3,5 bis 4,0.

(2) Das Prüfungsergebnis wird dem Studierenden in
schriftlicher Form mitgeteilt. Nicht bestandene Prüfungen
werden begründet.

§ 14

Zulassung zur mündlich/mündlich-praktischen
Prüfung nach Abschluss des Studienabschnitts
„Normalfunktion: Gesundheit und Krankheit“

(1) Den Antrag auf Zulassung zur mündlich/mündlich-
praktischen Prüfung nach Abschluss des Studienabschnitts
„Normalfunktion: Gesundheit und Krankheit“ ist schrift-
lich in der vom Prodekanat für Lehre vorgeschriebenen
Form zu stellen und muss diesem bis zum 20. Dezember



Dienstag, den 6. November 2012 2167Amtl. Anz. Nr. 87

bzw. zum 20. Mai zugegangen sein. Über die Zulassung ent-
scheidet das Prodekanat für Lehre. 

(2) Die Zulassung zur mündlich/mündlich-prakti-
schen Prüfung erfolgt nach
1. Vorlage des Nachweises über eine Erste-Hilfe-Ausbil-

dung,
2. Vorlage des Nachweises über mindestens zwei Monate

Krankenpflegedienst, 
3. einer Studiendauer von mindestens drei Fachsemestern

und
4. erfolgreichem Abschluss der Module A.I, B.I, C.I, D.I,

E.I, F. I.

(3) Die Zulassung ist zu versagen, wenn
1. die vorgeschriebenen Nachweise nicht vorlegt wurden;

es sei denn, dass die oder der Studierende einen wichti-
gen Grund hierfür unverzüglich glaubhaft macht, der
Stand des Prüfungsverfahrens eine Teilnahme der oder
des Studierenden noch zulässt und die versäumte Hand-
lung spätestens vier Wochen vor dem ersten Prüfungs-
termin nachgeholt wird;

2. die oder der Studierende die fehlenden Nachweise nicht
innerhalb der vom Prodekanat für Lehre bestimmten
Frist nachreicht;

3. die mündlich/mündlich-praktische Prüfung endgültig
nicht bestanden wurde.

(4) Die Ladung zur mündlich/mündlich-praktischen
Prüfung wird der oder dem Studierenden mindestens fünf
Kalendertage vor dem jeweiligen Prüfungsteil der Prüfung
in schriftlicher oder elektronischer Form übersandt.

§ 15
Wiederholung der mündlich/mündlich-praktischen

Prüfung nach Abschluss des Studienabschnittes
„Normalfunktion: Gesundheit und Krankheit“

und Fortführung des Studiums

(1) Der mündliche und der mündlich-praktische Teil der
Prüfung dürfen jeweils zweimal wiederholt werden. Wenn
ein Prüfungsteil nicht bestanden wird, kann dieser Prü-
fungsteil wiederholt werden. Bestandene Prüfungsteile dür-
fen nicht wiederholt werden. Die Wiederholungsprüfungen
werden in jedem Semester angeboten. Als endgültig nicht
bestanden gilt die Prüfung, wenn ein oder beide Prüfungs-
teile auch nach zweimaliger Wiederholung nicht erfolgreich
abgelegt wurden.

(2) Ist die mündlich/mündlich-praktische Prüfung nach
Abschluss des Studienabschnittes „Normalfunktion: Ge-
sundheit und Krankheit“ nach dem fünften Fachsemester
nicht erfolgreich abgelegt, ist die Fortführung des Studiums
im Modellstudiengang Medizin an der Medizinischen
Fakultät der Universität Hamburg bis zum Bestehen der
Prüfung ausgeschlossen.

§ 16
Endgültiges Nichtbestehen der

mündlich/mündlich-praktischen Prüfung
nach Abschluss des Studienabschnittes

„Normalfunktion: Gesundheit und Krankheit“

(1) Ist ein oder sind beide Teile der mündlich/mündlich-
praktischen Prüfung endgültig nicht bestanden, unterrich-
tet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses Medi-
zin die Studierende oder den Studierenden schriftlich unter
Angabe aller Prüfungsleistungen und den Gründen für das
endgültige Nichtbestehen der Prüfung. Der Bescheid ist
mit einer Rechtsmittelbehelfsbelehrung zu versehen und

der oder dem Studierenden bekannt zu geben. Eine Fort-
führung des Studiums im Modellstudiengang Medizin der
Medizinischen Fakultät der Universität Hamburg ist ausge-
schlossen.

(2) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
Medizin unterrichtet die nach Landesrecht zuständige
Stelle für die Ärztliche Prüfung schriftlich über das endgül-
tige Nichtbestehen der mündlich/mündlich-praktischen
Prüfung eines Studierenden im Modellstudiengangs Medi-
zin an der Medizinischen Fakultät der Universität Ham-
burg. 

§ 17

Äquivalenz zum
„Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung“

(1) Die Modulprüfungen des Studienabschnittes „Nor-
malfunktion: Gesundheit und Krankheit“ (Module A.I, B.I,
C.I, D.I, E.I und F.I) sowie die Modulprüfungen der Module
A.II, B.II, C.II/GII, E.II des Studienabschnittes „Vom
Symptom zur Krankheit“ enthalten die in den Anlagen 9
und 10 ÄApprO festgelegten Inhalte und Gewichtungen der
Fächer. Sie sind auf Grund der Inhalte und Prüfungsfor-
mate gleichwertig zum schriftlichen Teil des Ersten Ab-
schnitts der Ärztlichen Prüfung. Die Note für den schrift-
lichen Teil der Äquivalenz wird als arithmetisches Mittel
der Einzelmodulnoten unter Anwendung von Absatz 5
errechnet.

(2) Die mündlich/mündlich-praktische Prüfung am
Ende des Studienabschnitts „Normalfunktion: Gesundheit
und Krankheit“ ist auf Grund der Inhalte und des Prü-
fungsformats äquivalent zum mündlichen Teil des Ersten
Abschnitts der Ärztlichen Prüfung. 

(3) Die Fortführung des Studiums im Modellstudien-
gang Medizin nach dem fünften Fachsemester setzt voraus,
dass

1. alle Modulprüfungen der Module A.I, B.I, C.I, D.I, E.I,
F.I, A.II, B.II, C.II/GII, E.II mit mindestens „ausrei-
chend (Note 4)“ bestanden wurden, 

2. die mündlich/mündlich-praktische Prüfung am Ende
des Studienabschnitts „Normalfunktion: Gesundheit
und Krankheit“ mit mindestens „ausreichend (4)“ be-
standen wurde,

3. das Wahlfach Medizin 1 mit mindestens „ausreichend
(4)“ bestanden wurde,

4. ein vom Landesprüfungsamt für Heilberufe anerkannter
Nachweis über den dreimonatigen Krankenpflegedienst
vorgelegt wurde und

5. eine Mindeststudienzeit von fünf Semestern nachgewie-
sen wurde.

(4) Der oder dem Studierenden wird ein Zeugnis nach
dem Muster der Anlage 2 ausgestellt. Das Zeugnis erhält die
Note der schriftlichen Äquivalenzprüfung entsprechend
Absatz 1 Satz 2, die Note der mündlichen Äquivalenzprü-
fung, eine Gesamtnote sowie die Note des Wahlfaches. Die
Gesamtnote der Äquivalenz zum Ersten Abschnitt der Ärzt-
lichen Prüfung ergibt sich zu gleichen Teilen aus den Noten
des mündlichen und schriftlichen äquivalenten Prüfungs-
teils. 

(5) Bei der Ermittlung von aus Einzelnoten errechneten
Gesamtnoten wird nur die erste Stelle hinter dem Komma
berücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne Rundung
gestrichen. Die Gesamtnote lautet:

„sehr gut“ bei einem Zahlenwert bis 1,5,

„gut“ bei einem Zahlenwert über 1,5 bis 2,5,
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„befriedigend“ bei einem Zahlenwert über 2,5 bis 3,5,

„ausreichend“ bei einem Zahlenwert über 3,5 bis 4,0.

§ 18

Studienarbeit

(1) Die Studienarbeit ist eine obligatorische Prüfungs-
leistung, die im Wahlpflichtmodul „Studienarbeit“ zu er-
bringen ist. 

(2) Die Erstbeurteilerin oder der Erstbeurteiler, die oder
der Hochschullehrerin oder Hochschullehrer sein muss,
teilt der oder dem Studierenden das Thema mit und meldet
dieses sowie die Zweitbeurteilerin oder den Zweitbeurteiler
jeweils vor Beginn des Wahlpflichtmoduls „Studienarbeit“
bis zum 1. März bzw. 1. September an das Prodekanat für
Lehre. Das Thema kann durch die Studierende oder den
Studierenden nur einmal schriftlich begründet innerhalb
der ersten zwei Wochen nach der Anmeldung durch die
Erstbeurteilerin oder den Erstbeurteiler zurückgegeben
werden. Das neue Thema ist unverzüglich, spätestens
jedoch innerhalb von zwei Wochen, auszugeben.

(3) Die Studienarbeit wird in der Regel in deutscher
oder englischer Sprache abgefasst. Die Entscheidung, ob
andere als die in Satz 1 genannten Sprachen zugelassen wer-
den, trifft der Prüfungsausschuss Medizin.

(4) Die Bearbeitung der Studienarbeit erfolgt im Wahl-
pflichtmodul „Studienarbeit“. Sie beginnt mit der Mittei-
lung des Themas und endet spätestens am 15. Mai bzw. am
15. November im Wahlpflichtmodul „Studienarbeit“.
Thema, Aufgabenstellung und Umfang sind von der Erst-
beurteilerin oder dem Erstbeurteiler so zu begrenzen, dass
die Frist der Bearbeitung eingehalten werden kann. In Fäl-
len außergewöhnlicher Härte kann der Prüfungsausschuss
Medizin im Einzelfall eine längere Frist gewähren.

(5) Die Studienarbeit ist fristgerecht auf einem geeigne-
ten digitalen Speichermedium elektronisch einzureichen,
deren Eingang bestätigt wird. Bei der Einreichung der Stu-
dienarbeit hat die oder der Studierende zu versichern, dass
sie oder er die Arbeit selbstständig verfasst und keine ande-
ren als die angegebenen Hilfsmittel – insbesondere keine im
Quellenverzeichnis nicht benannten Internet-Quellen –
benutzt sowie die Arbeit vorher nicht in einem anderen
Prüfungsverfahren eingereicht hat. Wird die Arbeit nicht
fristgerecht abgegeben, wird sie mit „nicht ausreichend“
bewertet und gilt als nicht bestanden.

(6) Die Studienarbeit ist von der Erstbeurteilerin oder
dem Erstbeurteiler und einer Zweitbeurteilerin oder einem
Zweitbeurteiler aus dem Kreis der Prüfer schriftlich zu
beurteilen und mit einer Note entsprechend § 6 Absatz 3 zu
bewerten. 

(7) Die Bewertung der Studienarbeit erfolgt auf einem
standardisierten Bewertungsbogen und soll von der Erst-
beurteilerin oder dem Erstbeurteiler und der Zweitbeurtei-
lerin oder dem Zweitbeurteiler unverzüglich, spätestens
jedoch zwei Wochen nach Einreichung erfolgen. Die Beno-
tung der Studienarbeit ergibt sich aus dem arithmetischen
Mittel der durch die Beurteilerinnen oder Beurteiler verge-
benen Noten. Wird die Studienarbeit nur von einem der
beiden Beurteilerinnen oder Beurteiler mit „nicht ausrei-
chend“ beurteilt, bestellt die oder der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses Medizin unverzüglich eine Drittbeurtei-
lerin oder einen Drittbeurteiler, die oder der die Arbeit
innerhalb von sieben Tagen begutachtet. Beurteilt die Dritt-
beurteilerin oder der Drittbeurteiler die Arbeit mit mindes-
tens „ausreichend“, so wird die Note der Studienarbeit als
arithmetisches Mittel der drei Beurteilungen, mindestens

aber mit „ausreichend“ festgelegt. Beurteilt die Drittbeur-
teilerin oder der Drittbeurteiler die Arbeit mit „nicht aus-
reichend“, so gilt die Studienarbeit insgesamt als mit „nicht
ausreichend“ benotet.

(8) Die Studienarbeit kann bei einer Gesamtbeurteilung
mit „nicht ausreichend“ zweimal wiederholt werden. Die
Wiederholung erfolgt im darauf folgenden Semester und
setzt die Ausgabe eines neuen Themas voraus. 

§ 19

Gesamtschein

Nach Erbringen aller Studien- und Prüfungsleistungen
im Modellstudiengang Medizin wird durch das Prodekanat
für Lehre ein Gesamtschein erstellt. Der Gesamtschein enthält 

1. eine Liste aller Module unter Angabe der Noten,

2. die Note der Äquivalenz zum schriftlichen Anteil des
Ersten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung,

3. die Note der Äquivalenz zum mündlich-praktischen
Anteil des Ersten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung,

4. die Gesamtnote der Äquivalenz zum Ersten Abschnitt
der Ärztlichen Prüfung,

5. die Noten der Wahlfächer gemäß § 2 Absatz 8 ÄApprO,

6. die Note der Studienarbeit.

§ 20

Versäumnis, Rücktritt

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausrei-
chend“ bewertet, wenn der Prüfling ohne triftigen Grund
einen Prüfungstermin oder eine Prüfungsfrist im Sinne die-
ser Ordnung versäumt, nach Beginn einer Prüfung oder
Teilprüfung zurücktritt oder eine schriftliche Prüfungsleis-
tung nicht innerhalb der vorgesehene Bearbeitungszeit
beginnt oder erbringt.

(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend
gemachte Grund muss dem Prüfungsausschuss Medizin
unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht
werden. Bei Krankheit der oder des Studierenden ist inner-
halb von fünf Werktagen ein ärztliches Attest vorzulegen.
Wird der Grund anerkannt, gilt der Versuch als nicht unter-
nommen und der nächstmögliche Prüfungstermin wird
festgesetzt. Wird die Genehmigung für den Rücktritt nicht
erteilt oder unterlässt es die oder der Studierende, die
Gründe für seinen Rücktritt unverzüglich mitzuteilen, so
gilt der Prüfungsabschnitt oder Prüfungsteil als nicht be-
standen.

(3) Schutzvorschriften zum Schutz der erwerbstätigen
Mutter (MuSchG) sind auf Antrag der Studierenden zu
berücksichtigen. Gleiches gilt für Anträge der oder des Stu-
dierenden für die Fristen der Elternzeit nach dem Gesetz
zum Erziehungsgeld und zur Elternzeit (BErzGG).

§ 21

Täuschung, Ordnungsverstoß bei Leistungsnachweisen,
Prüfungen und Teilnahmenachweisen

(1) Versucht die oder der Studierende das Ergebnis einer
Prüfungsleistung durch Täuschung, Unterschriftenfäl-
schung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu
beeinflussen, wird die Prüfungsleistung vom Prüfungsaus-
schuss Medizin mit „nicht ausreichend“ bewertet und gilt
als nicht bestanden. Gleiches gilt für Prüfungsleistungen
von Studierenden, die ihre Prüfungsergebnisse während des
Prüfungsverfahrens anderen zur Verfügung stellen, ohne
dass dies ausdrücklich vorgesehen ist.
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(2) Bei einer Täuschung oder Benutzung nicht zugelas-
sener Hilfsmittel während und nach dem Austeilen von
Prüfungsaufgaben wird der oder dem Studierenden die
Fortsetzung der Prüfung unter Vorbehalt gestattet. Die oder
der jeweilige Aufsichtsführende fertigt über das Vorkomm-
nis einen Vermerk an und die oder der Studierende wird
unverzüglich über den gegen sie oder ihn erhobenen Vor-
wurf unterrichtet. Der Vermerk wird nach Abschluss der
Prüfungsleistung unverzüglich dem Prüfungsausschuss
Medizin zur Entscheidung über das Vorliegen eines Täu-
schungsversuches vorgelegt. Der oder dem Studierenden ist
zuvor Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(3) Hat eine Studierende oder ein Studierender bei einer
Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst
nach Ablegen der Prüfung bekannt, kann die Note entspre-
chend Absatz 1 berichtigt und die Prüfung gegebenenfalls
für nicht bestanden erklärt werden. Der unrichtige Gesamt-
schein ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neuer Ge-
samtschein zu erstellen. Die nach Landesrecht zuständige
Stelle für die Ärztliche Prüfung wird über diesen Vorgang
informiert. 

(4) Eine Studierende oder eine Studierender, die oder
der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann
von der oder dem jeweiligen Prüfenden oder Aufsichtfüh-
renden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausge-
schlossen werden. In diesem Fall trifft der Prüfungsaus-
schuss Medizin die Entscheidung, ob die betreffende Prü-
fungsleistung als mit „nicht ausreichend“ bewertet wird
und damit nicht bestanden ist.

(5) Bei Hausarbeiten, Referaten und Epikrisen gilt die
Übernahme von Texten ohne genaue Quellenangabe und
ohne Kennzeichnung der übernommenen Textpassage nach
anerkannten Zitierstandards als Täuschung. Absatz 2 gilt
entsprechend.

(6) Gegen die Entscheidungen nach den Absätzen 1, 3,
und 4 kann der Prüfling innerhalb einer Frist von zwei
Wochen schriftlich Widerspruch einlegen.

§ 22

Anrechnung von Studienleistungen

(1) Die Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und
Prüfungsleistungen gemäß § 12 ÄApprO erfolgt durch die
nach Landesrecht dafür zuständige Stelle. 

(2) Die Anrechnung von Studienleistungen und Stu-
dienzeiten an anderen Universitäten als Äquivalenzleistung
für die Zulassung zu einer hochschulinternen Prüfung an
der Medizinischen Fakultät der Universität Hamburg
erfolgt durch den Prüfungsausschuss Medizin im Beneh-
men mit den zuständigen Lehrverantwortlichen. Der
Antrag bedarf der Schriftform.

§ 23

Einsicht in Prüfungsakten

Dem Prüfling wird innerhalb eines Jahres nach Ab-
schluss des Prüfungsverfahrens auf Antrag in angemessener
Frist Einsicht in seine Prüfungsunterlagen gewährt.

§ 24

Widerspruchsverfahren

Widersprüche gegen das Prüfungsverfahren und gegen
Prüfungsentscheidungen sind, sofern eine Rechtsmittelbe-
lehrung erteilt wurde, innerhalb eines Monats, sonst inner-
halb eines Jahres nach Bekanntgabe bei dem oder der Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses Medizin einzulegen.

Der Widerspruch ist schriftlich zu begründen. Hilft der
Prüfungsausschuss Medizin dem Widerspruch nicht oder
nicht in vollem Umfang ab, so entscheidet der Wider-
spruchsausschuss der Universität Hamburg.

§ 25

Anlagen

Die Anlagen 1 bis 6 sind Teil dieser Ordnung.

§ 26

Dissens

In Fällen, die in dieser Prüfungsordnung nicht vorgese-
hen sind, und für die Auslegung der einzelnen Vorschriften
dieser Ordnung gilt die jeweils geltende ÄApprO. 

§ 27

Inkrafttreten, Übergangsregelung

(1) Diese Ordnung tritt am 1. Oktober 2012 in Kraft.

(2) Diese Ordnung gilt für Studierende der Medizin, die
ab dem Wintersemester 2012/2013 für das erste Fachsemes-
ter immatrikuliert werden und für diejenigen Studierenden
der Medizin, die in den Modellstudiengang wechseln.

(3) Studierende, die zum Zeitpunkt der Einführung des
Modellstudiengangs zum Wintersemester 2012/2013 bereits
im Regelstudiengang Medizin an der Medizinischen Fakul-
tät der Universität Hamburg immatrikuliert sind, können
ihr Studium nach der geltenden Studienordnung für den
Studiengang Medizin vom 7. Oktober 2009 beenden. Der
Erwerb von Studienleistungen, die bis zum Ersten Ab-
schnitt der Ärztlichen Prüfung des Regelstudienganges (im
Folgenden: Studienabschnitt Medizin 1) zu erbringen sind,
wird den Studierenden bis zum 30. September 2013 ermög-
licht. Für Studierende, die bis zu diesem Zeitpunkt in der
Studien- und Prüfungsordnung genannte Studienleistun-
gen des Regelstudiengangs im Studienabschnitt Medizin 1
nicht erbracht haben, werden im Zeitraum vom 1. Oktober
2013 bis zum 31. März 2014 die Lehrveranstaltungen des
Fachsemesters drei und zwischen dem 1. April 2014 und
dem 30. September 2014 die Lehrveranstaltungen des Fach-
semesters vier angeboten. Nach dem 30. September 2014
werden keine Lehrveranstaltungen des Studienabschnittes
Medizin 1 des Regelstudiengangs mehr angeboten. Lehr-
veranstaltungen des Regelstudiengangs bis zum Zweiten
Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (im Folgenden: Studien-
abschnitt Medizin 2) werden bis zum 30. September 2017
angeboten. Ausgenommen von oben genannten Regelungen
sind Vorlesungen. Studierende des Regelstudiengangs, die
nach regulärem Studienverlauf an Vorlesungen nicht teilge-
nommen haben, müssen an Vorlesungen mit entsprechen-
den Inhalten aus dem Modellstudiengang teilnehmen. Bei
einer Verzögerung darüber hinaus werden die Studierenden
im Regelfall, jedoch frühestens nach dem Bestehen des
Ersten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung, in den Modell-
studiengang überführt, wodurch eine weitere Verlängerung
der Studienzeit nicht auszuschließen ist.

(4) Für Lehrveranstaltungen nach Anlage 1 (zu § 2 Ab-
satz 1 Satz 2, § 41 Absatz 2 Nummer 9) sowie § 27 ÄApprO,
die nicht mehr angeboten werden, können in Abhängigkeit
vom individuellen Studienstand vom Prodekanat für Lehre
Ersatzleistungen definiert und als äquivalent bescheinigt
werden. 

Hamburg, den 20. Juni 2012

Universität Hamburg
Amtl. Anz. S. 2162



Anlage 1 (zu § 11 Absatz 3): Niederschrift über den mündlichen Teil der mündlich/mündlich-praktischen Prüfung 
nach Abschluss des Studienabschnitts „Normalfunktion: Gesundheit und Krankheit“ im Modellstudiengangs Medizin 

der Medizinischen Fakultät der Universität Hamburg

Der/Die Studierende der Medizin ............................................................... geboren am ................................... in ........................................... 
ist am ................................... in ........................................................ in folgenden Fächern geprüft worden (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

 Anatomie  Biochemie  Physiologie  Medizinische Psychologie/Medizinische Soziologie 

Beginn und Ende der Gruppenprüfung: .............................................................................................................................................................. 

Er/Sie hat die Note „........................................“ erhalten und damit den mündlichen Teil der mündlich/mündlich-praktischen Prüfung 
„Normalfunktion: Gesundheit und Krankheit“ bestanden/nicht bestanden.  

Tragende Gründe: .................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................... 

Mitglieder der Prüfungskommission nach § 4 Abs. 2 der Prüfungsordnung des Modellstudiengangs Medizin an der Medizinischen 
Fakultät der Universität Hamburg: 
Als Vorsitzende(r) ................................................................................................................................................................................................... 
Als weiteres Mitglied/weitere Mitglieder 
................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................... 
Gegenstand der Prüfung: ....................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................... 
Sonstige Bemerkungen: ......................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................... 

..............................................., den ............................................... 

........................................................................................................ 
(Unterschrift der/des Vorsitzenden der Prüfungskommission) 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 
(Unterschrift/en des weiteren Mitglieds/der weiteren Mitglieder Prüfungskommission) 

Dienstag, den 6. November 20122170 Amtl. Anz. Nr. 87

Anlagen
1. Niederschrift über den mündlichen Teil der münd-

lich/mündlich-praktischen Prüfung nach Abschluss des
Studienabschnitts „Normalfunktion: Gesundheit und
Krankheit“ im Modellstudiengangs Medizin der Medi-
zinischen Fakultät der Universität Hamburg 

2. Zeugnis über die Äquivalenz zum Ersten Abschnitt der
Ärztlichen Prüfung im Rahmen des Modellstudiengangs

Medizin der Medizinischen Fakultät der Universität
Hamburg

3. Modulübersicht

4. Äquivalenzliste

5. Übersicht basisärztliche Fähig- und Fertigkeiten 

6. Prüfungsformate im Modelstudiengang 



Anlage 2 (zu § 17 Absatz 4) 

................................................................................................................................................................................................................................... 
(Ausstellende Stelle) 

Zeugnis über die Äquivalenz zum Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 
im Rahmen des  Modellstudiengangs Medizin der Medizinischen Fakultät der Universität Hamburg 

Der/Die Studierende der Medizin ......................................................................................................................................................................... 
geboren am .......................................................... in ............................................................................................................................................... 
hat die Modulprüfungen der Module A.I, B.I, C.I, D.I, E.I, F. I, A.II, B.II, C.II/GII, E.II äquivalent zum schriftlichen Teil des Ersten 
Abschnitts der Ärztlichen Prüfung am .......................................................... in ................................................................................................. 
mit der Note „........................................“ und die mündlich/mündliche-praktische Prüfung nach Abschluss des Studienabschnitts 
„Normalfunktion: Gesundheit und Krankheit“ des Modellstudiengangs Medizin in zwei Teilen abgelegt.  

Der mündliche Teil der mündlich/mündlich-praktischen Prüfung wurde am .................................... in ...................................................... 
mit der Note „........................................“ abgelegt. 

Der mündlich-praktische Teil der mündlich/mündlich-praktischen Prüfung wurde am ............................... in ......................................... 
mit der Note „........................................“ abgelegt. 

Die mündlich/mündlich-praktische Prüfung äquivalent zum mündlich-praktischen Teil des Ersten Abschnitts der Ärztlichen Prü-
fung wurde mit der Gesamtnote „........................................“ abgelegt.  

Er/Sie hat die Prüfung äquivalent zum Ersten  
Abschnitt der Ärztlichen Prüfung mit der Gesamtnote „........................................“ (........................) am .................................... bestanden 
                                                                                                                                             (Zahlenwert) 

Er/Sie hat im ersten Studienabschnitt der Ausbildung die ersten vier Module des Wahlpflichtcurriculums als Wahlfach „Wissen-
schaftliches Arbeiten mit individueller Schwerpunktsetzung“ mit der Note „................................“ abgeschlossen/ nicht abgeschlossen. 

..............................................., den ............................................... Siegel 

........................................................................................................ 
(Unterschrift) 

Dienstag, den 6. November 2012 2171Amtl. Anz. Nr. 87
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Anlage 4: Äquivalenzen für die nach §§ 2, 22, 27 sowie Anlage 1 ÄApprO vorgeschriebenen Leistungsnachweise 
des Regelstudiengangs in den Modulen des Modellstudiengangs

A A B B B C C C D D D E E E F F F G G Stoffgebiete (S) nach § 22 Abs. 1 ÄApprO,  
Anlage 1 ÄApprO I II I II III I II III I II III I II III I II III II III
S01 Praktikum der Physik für Mediziner  x              x x    
S02 Praktikum der Chemie für Mediziner    x   x              
S03 Praktikum der Biologie für Mediziner       x   x           
S01 Praktikum der Physiologie  x x x x x       x x x x x x   
S02 Praktikum der Biochemie/Molekularbiologie   x   x   x   x        
S03 Kursus der makroskopischen Anatomie  x  x x  x x     x   x     
S03 Kursus der mikroskopischen Anatomie  x     x x     x   x     
S04 Kursus der Med. Psych./Med.-Soz. x  x x    x x x     x x    
S01 Seminar Physiologie  x x x x x       x x x x x x   
S02 Seminar Biochemie/Molekularbiologie    x   x   x   x        
S03 Seminar Anatomie  x x    x x  x x          
S04 Seminar der Med. Psych./Med.-Soz. jeweils mit 
klinischem Bezug  x  x x    x x x     x x  x x 
Praktikum zur Einführung in die Klinische Medizin       x   x   x   x     
Praktikum der Berufsfelderkundung  x  x                 

A A B B B C C C D D D E E E F F F G G Leistungsnachweise Fächer (F) und Querschnitts-
bereiche (QB) nach § 27 Abs. 1 ÄApprO I II I II III I II III I II III I II III I II III II III
F01 Allgemeinmedizin  x  x    x     x x    x x 
F02 Anästhesiologie  x x x x  x x   x        x 
F03 Arbeitsmedizin, Sozialmedizin    x    x          x x 
F04 Augenheilkunde                x    
F05 Chirurgie x x  x x        x x     x 
F06 Dermatologie, Venerologie        x          x  
F07 Frauenheilkunde, Geburtshilfe          x x         
F08 Hals-Nasen-Ohrenheilkunde                x x   
F09 Humangenetik          x x         
F10 Hygiene, Mikrobiologie, Virologie      x x x            
F11 Innere Medizin   x x x   x     x x  x    
F12 Kinderheilkunde        x  x x         
F13 Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik  x  x   x x  x   x x  x    
F14 Neurologie               x x x   
F15 Orthopädie  x                 x 
F16 Pathologie  x x x x x   x x x  x x  x    
F17 Pharmakologie, Toxikologie  x x x x x x x   x x x   x   x 
F18 Psychiatrie und Psychotherapie         x x x    x x x x x 
F19 Psychosom. Med. und Psychotherapie    x      x x  x x  x x x  
F20 Rechtsmedizin  x x        x       x x 
F21 Urologie           x  x x      
QB01 Epidemiologie, medizinische Biometrie und 
medizinische Informatik  x      x            
QB02 Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin         x  x         
QB03 Gesundheitsökonomie, Gesundheitssystem, 
Öffentliche Gesundheitspflege                x    
QB04 Infektiologie, Immunologie       x x            
QB05 Klinisch-pathologische Konferenz  x x x x x  x   x  x x      

A A B B B C C C D D D E E E F F F G G 
Leistungsnachweise nach § 27 Abs. 1 ÄApprO I II I II III I II III I II III I II III I II III II III
QB06 Klinische Umweltmedizin        x           x 
QB07 Medizin des Alterns und des alten Menschen                   x 
QB08 Notfallmedizin  x   x               
QB09 Klinische Pharmakologie/ Pharmakotherapie  x     x x   x  x    x  x 
QB10 Prävention, Gesundheitsförderung  x                  
QB11 Bildgebende Verfahren, Strahlenbehandlung, 
Strahlenschutz x x x x x    x x x x x x  x x   
QB12 Rehabilitation, Physikalische Medizin, Natur-
heilverfahren                  x x 
QB13 Palliativmedizin                  x x 

A A B B B C C C D D D E E E F F F G G 
Leistungsnachweise nach § 27 Abs. 4 ÄApprO I II I II III I II III I II III I II III I II III II III
Blockpraktikum Allgemeinmedizin                   x 
Blockpraktikum Chirurgie  x   x         x      
Blockpraktikum Frauenheilkunde          x          
Blockpraktikum Innere Medizin    x         x x      
Blockpraktikum Kinderheilkunde          x          

                   Leistungsnachweise nach § 2 Abs. 8 ÄApprO, 
Anlage 3 ÄApprO                    
Wahlfach Medizin 1 Wahlpflichtcurriculum Module Semester 1-4 
Wahlfach Medizin 2 Wahlpflichtcurriculum Module Semester 5-9 + Modul Studienarbeit 
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Anlage 5: Übersicht Basisärztliche Fähig- und Fertigkeiten 

„Der oder die Studierende ist in der Lage, die wichtigsten Aspekte zu Aufbau und Inhalt einer medizinischen Anamnese zu benen-
nen und zu demonstrieren.“ 

„Der oder die Studierende ist in der Lage, in Grundzügen eine körperliche Untersuchung von: Kopf, Hals, Thorax, Abdomen, Herz-
Kreislaufsystem, Bewegungsapparat, neurologischer Basisuntersuchung und der Haut zu beschreiben und zu demonstrieren.“ 

Anlage 6: Prüfungsformate im Modellstudiengang Medizin 

1. Klausur: Eine Klausur ist eine unter Aufsicht anzufertigende Arbeit, in der vorgegebene Aufgaben allein und selbstständig nur 
mit den zugelassenen Hilfsmitteln schriftlich zu bearbeiten sind. Die Dauer einer Klausur beträgt mindestens 20, höchstens 270 
Minuten. Klausuren können auch in Form von Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple Choice) oder/und im Strukturierten-
Antwort-Verfahren (Structured Answer Questions) durchgeführt werden. Klausuren können in elektronischer Form durchge-
führt werden. 

2. Hausarbeit: Eine Hausarbeit ist eine von dem Prüfling eigenständig zu erstellende schriftliche Bearbeitung einer thematisch 
abgegrenzten Aufgabenstellung innerhalb einer vorgegebenen Zeit, die den Stoff der betreffenden Lehrveranstaltung erweitert 
oder vertieft.  

3. Epikrise: Eine Epikrise ist die Zusammenfassung und Interpretation eines medizinischen Falls in Form eines idealen Arztbrie-
fes. Ziel ist, den Krankheitsverlauf des Patienten zu reflektieren und pathophysiologische Zusammenhänge zu erkennen. Die 
Epikrise sollte die wichtigsten Angaben zur durchgeführten Anamnese, Diagnostik, Diagnosen, der empfohlenen Therapie und 
eventuell zur Prognose enthalten. 

4. Praktikumsabschluss: Praktikumsabschlüsse sind Protokolle, Ausarbeitungen oder mündliche Zusammenfassungen, die den 
Aufbau, Verlauf und die Ergebnisse der von den verantwortlichen Lehrenden festgelegten praktischen Arbeiten beinhalten.  

5. Referat: Ein Referat ist der mündliche Vortrag über ein vorgegebenes Thema im Rahmen der Lehrveranstaltung. Es kann eine 
schriftliche Ausarbeitung des Vortragthemas vorgesehen werden. Der mündliche Vortrag hat in der Regel eine Dauer von min-
destens 5, höchstens 30 Minuten. 

6. Präsentation: Eine Präsentation ist die mediengestützte Darstellung aufbereiteter Informationen. Die Präsentation kann in 
Form eines mündlichen Vortrages (Referat), in Form eines Posters oder einer Ausstellung erfolgen. Es kann eine schriftliche 
Ausarbeitung der Präsentation vorgegeben werden. 

7. Mündliche Prüfungen: Eine mündliche Prüfung ist ein Prüfungsgespräch, in dem die Studierenden darlegen sollen, dass sie den 
Prüfungsstoff beherrschen. Mündliche Prüfungen werden als Einzel- oder Gruppenprüfungen durchgeführt. Die Prüfungsdauer 
soll je Prüfling mindestens 10 Minuten und höchstens 45 Minuten betragen.  

8. Strukturierte Mündliche Prüfung: Eine Strukturierte mündliche Prüfung ist eine besondere Form der mündlichen Prüfung, in 
der die Studierenden an mehreren Prüfungsstationen ausgehend von vorgegebenen standardisierten Fragestellungen den Prü-
fungsstoff darlegen sollen. Das Ergebnis wird durch den Prüfenden dokumentiert. Strukturierte mündliche Prüfungen haben 
mindestens 2 Prüfungsstationen, die mit unterschiedlichen Prüfenden besetzt sind. Die Anzahl und Dauer der Prüfungsstatio-
nen ist in einem Prüfungsdurchgang für alle Prüflinge gleich. 

9. Mündlich-Praktische Prüfungen: Eine mündlich-praktische Prüfung ist eine in ein Prüfungsgespräch eingebettete Demonstra-
tion praktischer Fähig- und Fertigkeiten und/oder psychosozialer Kompetenzen des Arztberufes. Die Studierenden legen an-
hand vorgegebener Aufgaben dar, dass sie den Prüfungsstoff theoretisch beherrschen, diese Kenntnisse situationsgerecht und re-
flektiert anwenden und praktisch umsetzen können. Mündlich-Praktische Prüfungen werden als Einzel- oder Gruppenprüfun-
gen durchgeführt. Die Prüfungsdauer soll je Prüfling mindestens 10 Minuten und höchstens 45 Minuten betragen.  

10. Strukturierte Mündlich-Praktische Prüfungen (Objective Structured Clinical Examination/ Objective Structured Practical 
Examination): Strukturierte mündlich-praktische Prüfungen sind Stationenprüfungen mit mindestens 5 Stationen, in denen die 
Studierenden anhand standardisierter vorgegebener Aufgabenstellungen zeigen sollen, dass sie über die erforderlichen klini-
schen und/oder praktische Fähig- und Fertigkeiten und/oder psychosoziale Kompetenzen des Arztberufes verfügen sowie theore-
tische Kenntnisse reflektiert anwenden können. Das Ergebnis wird anhand eines standardisierten Bewertungsbogens durch den 
Prüfer dokumentiert. Die Anzahl und Dauer der Prüfungsstationen ist in einem Prüfungsdurchgang für alle Prüflinge gleich. 

11. Studienarbeit: Mit der Studienarbeit soll der oder die Studierenden den Nachweis erbringen, dass sie oder er in der Lage ist, 
innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Thema aus dem jeweiligen Fach bzw. Themengebiet selbstständig mit wissenschaftlichen 
Methoden zu bearbeiten. Die Studienarbeit ist auf einen Umfang von 20 Seiten begrenzt (Arial 11 Pkt, 1,5zeilig).  
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